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Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.06.2013 

 Vorlage Nr. 13/0287 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Holzmann Vorberatung/Empfehlung 01.07.2013 11 

Rat Bürgermeister Roland Entscheidung 04.07.2013 9 

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 
Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendun-
gen/Auszahlungen gem. § 83 GO NRW im Haushaltsjahr 2013 
hier: Überplanmäßiger Bedarf in den Produkten 03.01.03 (Realschulen) und 03.01.05 
(Gesamtschule) 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 
 
„Im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes 2012 wurde die Neukonzeption der Schulkü-
chen mit Realisierung ab 2013 beschlossen. Die Einsparungen sollen durch Übertragung 
des Schulküchenbetriebes der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule und des Schulzentrums 
Brauck an einen Caterer zum Schuljahresbeginn 2013/2014 erreicht werden. Voraussetzung 
dafür sind bauliche Veränderungen und u. a. die Einrichtung einer Essens-Ausgabetheke. 
Die Gesamtkosten betragen 388.000,- Euro (davon 313.000,- Euro für Ingeborg-Drewitz-
Gesamtschule und 75.000,- Euro für Schulzentrum Brauck). Der investive Anteil beträgt 
82.500,- Euro (davon 41.000,- Euro für Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule und 41.500,- Euro 
für Schulzentrum Brauck); die Finanzierung erfolgt im Austausch mit der IT-Vernetzung der 
Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule. Im Zusammenhang damit sind u. a. Arbeiten an Decken 
und Wänden in Höhe von 305.500,- Euro erforderlich, die aus der laufenden Bauunterhal-
tung gedeckt werden. 
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Da die Maßnahmen in den Sommerferien durchgeführt werden müssen, kann mit der Ent-
scheidung über diesen Antrag nicht bis zur nächsten Sitzungsperiode des Haupt- und Fi-
nanzausschusses und des Rates (01.07./04.07.2013) gewartet werden.“ 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  

folgende x 
 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  
  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 
 
Einzahlung €   Auszahlung € 
      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

s. vorstehende Begründung 
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Beschlussentwurf: 
 
Folgende gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW von Bürgermeister Roland und Ratsherrn Hüb-
ner am 06.06.2013 getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt: 
 
„Der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für den Umbau der Mensen in der Erich  
Kästner-Realschule in Höhe von 41.500,- Euro und der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in 
Höhe von 41.000,- Euro wird zugestimmt. 
 
Die Einbuchung der Mittel in Höhe von 41.500,- Euro erfolgt bei der Buchungsstelle 
03.01.03/4310.783100 und in Höhe von 41.000,- Euro bei der Buchungsstelle 
03.01.05/4312.783100. 
 
Zur Deckung werden eingesetzt: 
 
Minderauszahlungen im Produkt 03.01.05 - Gesamtschule - Auszahlungen für den Erwerb 
von beweglichem Anlagevermögen, Buchungsstelle: 
 
03.01.05/4307.783100         IT-Vernetzung                i. H. v.                 82.500,- Euro.“ 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 (Ulrich Roland) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


